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Sozialleistungen 
für hilfsbedürftige 
Personen

Wenn Sie zusätzliche Beratung und Unter- 
stützung benötigen, können Sie sich an eine  
der folgenden Beratungsstellen wenden:

 Kaplan Bonetti – Beratungsstelle 
 T +43 5572 23061 40
 www.kaplanbonetti.at

 Dowas – Beratungsstelle 
 T +43 5574 90902 20
 www.dowas.at

 Caritas – Existenz & Wohnen 
 T +43 5522 200 1700
 www.caritas-vorarlberg.at

 Institut für Sozialdienste gGmbH
 T +43 5 1755 500
 www.ifs.at 

Weitere Beratungsstellen



Sozialhilfe

Die Sozialhilfe ist eine Unterstützung für Menschen, 
die in eine finanzielle Notlage geraten sind und   
ihren Bedarf insbesondere für Lebensunterhalt 
und Wohnen mit eigenen Mitteln bzw. Leistungen 
von Dritten nicht mehr abdecken können. Diese 
finan zielle Leistung des Landes und der Gemein-
den unterstützt den Bedarf des Lebensunterhaltes 
(Nahrung, Bekleidung, Körperpflege sowie sonstige 
persönliche Bedürfnisse wie die angemessene so-
ziale und kulturelle Teilhabe) und den Wohnbe-
darf (Miete, Hausrat, Heizung, Strom, allgemeine 
Betriebskosten und Abgaben). Sozialhilfe kann als 
Geld- und/oder Sachleistung gewährt werden.

Wer hat Anspruch 
auf Sozialhilfe?

 Österreichische Staatsbürger, Konventionsflücht-
linge und dauerhaft niedergelassene Fremde, 
die sich seit mindestens fünf Jahren im Bundes-
gebiet aufhalten.

 Subsidiär Schutzberechtigte erhalten Leistungen, 
die das Niveau der Grundversorgung nicht über-
schreiten.

 Personen, deren Einkommen und Vermögen 
nicht ausreicht, um ihren Lebensunterhalt und 
Wohnbedarf zu decken.

 Personen, die ihren Hauptwohnsitz und ihren 
tatsächlichen dauernden Aufenthalt in Vorarl-
berg haben.

 Personen, die im Rahmen der Zumutbarkeit 
bereit sind zum Einsatz der eigenen Arbeits-
kraft und bereit sind zu aktiven, arbeitsmarkt-
bezogenen Leistungen. 

Wie hoch ist der Anspruch?

Leistungen der Sozialhilfe zur Absicherung des all-
gemeinen Lebensunterhaltes und zur Befriedigung 
des Wohnbedarfs werden in Form von Sachleis tun -
gen und/oder monatlicher, zwölf Mal im Jahr ge-
bührender pauschaler Geldleistungen gewährt. Die 
Leistungen gebühren nur nach Maßgabe der zu 
be rück sichtigenden eigenen Mittel und Leistungen 
Dritter. 

Zur Bestreitung des Lebensunterhaltes sind monat-
lich folgende Sätze vorgesehen: 

a) für eine alleinstehende oder alleinerziehende 
Person € € 725,41 

b) für in Haushaltsgemeinschaft lebende volljährige 
Personen, für die kein Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht 
1. pro leistungsberechtigter Person € € 507,78
2. ab der dritten leistungsberechtigten  

Person € 326,43 

c) für in Haushaltsgemeinschaft lebende volljährige 
Personen, für die ein Anspruch auf Familien bei-
hilfe besteht € 326,43 

d) für in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhalts-
berechtigte minderjährige Personen, für die ein 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht 
1. pro minderjähriger Person € 232,13  
2. ab der vierten minderjährigen Person € 159,59  
3. ab der siebten minderjährigen Person € 123,32

 
 Besonderheit: Bei unterhaltsberechtigten min-

derjährigen Personen, die in Haushaltsgemein-
schaft mit einer alleinerziehenden Person leben, 
erhöhen sich diese Leistungen pro minder jähriger 
Person um 3 % (Bonus).

e) für in Haushaltsgemeinschaft lebende unterhalts-
berechtigte minderjährige Personen, für die kein 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht € 362,70 

f) zuzüglich eines Zuschlages in Höhe von € 217,62    
pro volljähriger oder minderjähriger Person mit 
Behinderung (§ 40 Abs. 1 und 2 des Bundes be-
hindertengesetzes).

Leben mehrere volljährige Personen in einem ge-
meinsamen Haushalt, sind die tatsächlich gewähr-
ten Geldleistungen pro Haushaltsge meinschaft mit  
maximal € 2.115,77 begrenzt.

Die monatlichen Leistungen zur Deckung des 
Wohn bedarfes sind mit folgenden pauschalen 
Höchst  sätzen je Haushaltsgemeinschaft vorge sehen:

 für eine Person  höchstens  € 650,—
 für zwei Personen  höchstens  € 800,—
 für drei Personen  höchstens  € 875,—
 für vier Personen  höchstens  € 960,—
 für fünf Personen  höchstens  € 1.100,—
 ab sechs Personen  höchstens  € 1.240,—

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen 
kann von der Anwendung der pauschalen Höchst-
sätze dann abgesehen werden, wenn eine notwen-
dige Änderung der Wohnsituation nicht erwartet 
werden kann.

Hinweis: 
Es besteht weiters die Möglichkeit der Gewährung 
eines einmaligen Heizkostenzuschusses. Darüber  
hinaus kann voraussichtlich pro Kind ein Schul-
startpaket beantragt werden, welches aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds finanziert wird.

Bezieher*innen von Sozialhilfe sind krankenver-
sichert und erhalten eine e-card.


